Zum Kommentar von Univ.-Prof. Theodor Tomandl – PRESSE 14.02.05

Gleich vorweg: Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen. Dies gilt selbstverständlich auch für einen pragmatisierten und damit unkündbaren „Staatsdiener“ wie Tomandl einer ist.

Mit seinem Elaborat über das Dienstrecht von uns ÖBB-Angestellten hat sich der Herr Professor als treuer Diener von Gorbach und Kukacka deklariert. Im Gegenzug hat er dafür dem Rechtsstaat keinen guten Dienst erwiesen. Ganz im Gegenteil, spricht er doch mit seinen Erkenntnissen einer Enteignung von Eigentum – welches durch individuall Verträge – zugesichert wurde, das Wort.

Er untermauert seinen Beitrag mit dem VfgH Erkenntnis vom 01.12.2003, ohne ihn zu hinterfragen. Es wäre nämlich schon sehr interessant festzustellen, woraus der VfgH ableiten konnte, dass eine Änderung des Eisenbahner-Pensionsgesetzes im „…öffentlichem Interesse“ sei. Dieses Interesse wurde tatsächlich nur von der Bundesregierung behauptet – oder kennt irgendjemand eine Volksbefragung zu diesem Thema? Sicher nicht! Wenn wir nun diese „Grundlage“ für die Entscheidung des VfgH weiterdenken, dann besteht nach Ansicht der Bundesregierung wohl auch ein öffentliches Interesse nach: 160km/h auf Autobahnen, für den Kauf von Abfangjägern, für die Verkürzung von Ferien für Lehrer, für die Abschaffung der Pragmatisierung usw. und so fort. Ich bin überzeugt davon, wenn diese Bundesregierung nur lange genug die Möglichkeit hat, dann wird sie auch ein öffentliches Interesse feststellen, dass die ÖsterreicherInnen gefälligst ihre Ersparnisse beim Finanzminister abzuliefern haben um die „…finanzielle Belastung des Bundes“ zu verringern. Um genau dies zu erreichen, hat der Gesetzgeber ja uns EisenbahnerInnen die Pension verschlechtert. (Nur zur Information: 2001: plus 1,5 Jahre, 2004: plus 11 Jahre länger arbeiten. Und das soll nun Verhältnismäßig sein?)

Einen weiteren schweren Fehler macht der Professor für Arbeits- und Sozialrecht (?), indem er sich nur auf einen einzigen Punkt konzentriert, und damit die Gesamtheit der Sozial- und Arbeitsrechtlichen Stellung von uns EisenbahnerInnen einfach ignoriert.

Mit keinem Wort erwähnt er, dass die Unkündbarkeit bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Ausgleich herangezogen wurde, um nachweisliche Schlechterstellungen im Vergleich zu ASVG-Beschäftigten, zu argumentieren. So nach dem Motto: „Ihr wollt’s eine bessere Abgeltung für Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienste? Kommt nicht in Frage, ihr seid dafür ja unkündbar“. Beliebt war auch dieser Ausspruch: „ Ihr verdient zwar nicht soviel wie in der Privatwirtschaft, dafür werdet ihr nicht gekündigt“. Oder: „Versetzungsschutz? Gibt es nicht, wir können dich in der ganzen Republik einsetzen – dafür gibt es einen Kündigungsschutz“. Nur zum drüberstreuen; obwohl unkündbar, zahlen wir seit 5 Jahren Arbeitslosenversicherungsbeiträge – deklariert als „Solidarbeitrag“. Der unkündbare Beamte Tomandl zahlt den sicher nicht!

Wenn er wiederum in seinem Beitrag den VfgH zitiert, um die Verhältnismäßigkeit der bisher stattgefundenen Pensionsrechtlichen Eingriffe zu dokumentieren, dann „vergisst“ er einen geistigen Summenstrich zu ziehen und einmal zusammen zu rechnen, was unter diesem Strich als besondere Belastungen und Verschlechterungen für uns EisenbahnerInnen herauskommt.

Dem Fass dem Boden aus, schlägt seine folgende Rechtsauffassung: „Im Ergebnis kommt es also darauf an, ob und wie der einfache Gesetzgeber das öffentliche Interesse an einem Eingriff in den Kündigungsschutz belegen kann. Und ob er das tun kann, bei der konkreten Ausgestaltung nicht weiter gegangen zu sein, als es zur Erreichung seines Zieles notwendig war.“ 

Über Jahre hinweg, stellen uns Vertreter ebendieses Gesetzgebers als privilegierten Haufen von Tachinierern dar. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit wird darauf hingewiesen, dass man einzig und allein im Personalabbau das Ziel aller Ziele findet. Jeden Menschen mit ein wenig Hausverstand ist klar, dass das Berufsleben eines Eisenbahners bei einer Kündigung unter diesen Voraussetzungen beendet ist. Er/sie wird zwangsläufig zum Sozialfall. Und das wird diese Bundesregierung dann in trauter Eintracht mit der geltenden Judikatur, der viel zitierten Öffentlichkeit, als „verhältnismäßig“ verkaufen.

Pacta sunt servanda – Verträge sind einzuhalten

Unsere Rechtsprechung kennt auch noch den Begriff des „Vertrauensgrundsatzes“, d.h. ich darf darauf vertrauen, dass mein vor fast 25 Jahren abgeschlossener Vertrag auch eingehalten wird. So wie auch wir/ich uns/mich im Laufe unseres/meines Eisenbahnerlebens an diesem Vertrag gehalten habe/n. Was für einen Manager recht und billig ist, muss auch für die EisenbahnerInnen gelten.

Im Übrigen werden wir einen weiteren Eingriff in unseren Vertrag selbstverständlich vor Gericht anfechten. Zurzeit gibt es Österreichweit rund 150 Arbeitsgerichtliche Prozesse, initiiert von den „Grünen und Unabhängigen EisenbahnerInnen“, gegen die Änderungen aus dem Jahr 2004. Es soll uns auf ein weiteres Verfahren nicht ankommen!
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